
Bestellschein für die 

Schülermonatskarte im Abo 
 
 
 

Persönliche Daten der Karteninhaberin/     Bei Minderjährigen bitte Angaben der/des 

des Karteninhabers:         gesetzlichen Vertreterin/Vertreter  
 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

Angaben zur Schule / Ausbildungsstätte: 
 

 

  
 
 
Folgender Fahrweg zum Erreichen der Lehranstalt / Ausbildungsstätte soll durch meine 

Schülermonatskarte abgedeckt sein: 
 

 
 

 
 

 

Senden Sie mir bitte ab dem 01. _________   20______ regelmäßig Schülermonatskarten zu. 

 

 
 
Ort, Datum       Unterschrift des Bestellers bzw. dessen gesetzl. Vertreters 

 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich die Verkehrs-Servicegesellschaft Paderborn / Höxter oder eins der Partnerunternehmen die 

aus dem Abo resultierenden Beiträge jeweils im Voraus zu Lasten folgenden Kontos einzuziehen: 

 

   
   
 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Die Nutzung einer Schülermonatskarte ist nur möglich, solange 

der Kunde den Berechtigungsnachweis auf der Rückseite  
erbringen kann! 

Von der VPH auszufüllen: 

Kunden-Nr: ETG ATG PST € SA / Datum Bescheinigt bis: 

       

 

 

Familienname, Vorname 

Straße, Haus-Nr. 

Tel.-Nr.                                                       Geb.-Datum 

E-Mail 

Name 

Straße, Haus-Nr. 

 
 

PLZ, Ort 

PLZ, Ort 

Kreditinstitut BLZ Kontonummer 

Familienname, Vorname Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort 

Ort, Einstiegshaltestelle                      Linien-Nr. 

Ort, Ausstiegshaltestelle                                   Linien-Nr. 

ggf. Ort, Umstiegshaltestelle                             Linien-Nr. 

 



Berechtigungsnachweis: 
 
Wir bestätigen, dass der Schüler _______________________ unsere Schule / Ausbildungsstätte bis voraussichtlich 

 

 

    ______________________ (Monat / Jahr) 

 
 

besucht und nach § 45a Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes berechtigt ist, eine Schülermonatskarte zu 

erwerben. 

 

 

Antragsberechtigt nach § 45a des PBefG gemäß Auszug aus den Tarifbestimmungen 3.2 des 

Hochstifts-Tarifs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ort, Datum         Unterschrift u. Stempel der Einrichtung 

 

Den ausgefüllten Bestellschein schicken Sie bitte frühzeitig vor dem 1. Benutzungstag der 

Schülermonatskarte an die VPH.  

 

 

VPH      Telefon: 0 52 51 / 390 66 - 0 

Rolandsweg 80    Fax:   0 52 51 / 390 66 - 13 

33102 Paderborn 

 

www.vph.de     info@vph.de 

 

1. Schulpflichtige Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres. 
 
2. Nach Vollendung des 15. Lebensjahres: 
a) Schüler und ordentlich Studierende öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich anerkannter privater, 

allgemeinbildender Schulen, berufsbildender Schulen, Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, 

Hochschulen, Akademien mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen 

undLandvolkshochschulen; 
 
b) Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, die nicht unter Buchstabe a) fallen, 

besuchen, sofern sie aufgrund des Besuchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von der 

Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen und sonstigen privaten 

Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungsfähig ist; 
 
c)  Personen, die an einer Volkshochschule oder an einer anderen Einrichtung der Weiterbildung Kurse zum 

nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder Realschulabschlusses besuchen; 
 
d) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder in einem 

anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in 

einer Einrichtung außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Abs. 2 des 

Berufsbildungsgesetzes, § 36 Abs. 2 der Handwerksordnung ausgebildet werden; 
 
e) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang besuchen; 
 
f) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines Praktikums oder Volontariats vor, während oder im 

Anschluss an eine staatlich geregelte Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule nach den für 

Ausbildung und Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist; 
 
g) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikanten und Personen, die durch Besuch 

eines Verwaltungslehrganges die Qualifikation für die Zulassung als Beamtenanwärter des einfachen oder 

mittleren Dienstes erst erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der Verwaltung erhalten; 
 
h) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder freiwilligen ökologischen Jahr sowie Teilnehmer am 

Bundesfreiwilligendienst oder an vergleichbaren sozialen Diensten. 


